
 
 
 
 

 
Leitbild 

Fachkräfte im Entwicklungsdienst 
 
 
 
Das vorliegende Leitbild beschreibt ein aktualisiertes, gemeinsames Verständnis von Internationaler 
Personeller Zusammenarbeit nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz (EhfG) von BMZ (Bundesministe-
rium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und den sieben staatlich anerkannten 
Trägern des Entwicklungsdienstes, im Einzelnen:  
 
 

• AGIAMONDO e.V. 
• Christliche Fachkräfte International e.V. (Coworkers)  
• Dienste in Übersee gGmbH als Partner von Brot für die Welt 
• EIRENE - Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V. 
• Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD)  
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)  
• Weltfriedensdienst e.V. (WFD) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  



 
 
 
 

I. Ziel und Aufgabe von Fachkräften im Entwicklungsdienst 
 
Fachkräfte im Entwicklungsdienst (im EhfG „Entwicklungshelfer*innen“ genannt) leisten durch ihren 
persönlichen Dienst im Rahmen partnerschaftlicher Zusammenarbeit weltweit einen signifikanten 
Beitrag zu globaler Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität. Dazu stellen sie ihre Berufserfahrung und 
ihre Kompetenzen basisnah und in Kooperation mit den Akteur*innen des jeweiligen Partnerlands in 
den Dienst globaler, nachhaltiger Entwicklung.  
 
Fachkräfte gestalten durch persönliche Begegnungen und mit ihren kommunikativen Kompetenzen 
Austausch und Verständigung über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. Durch ihren fachli-
chen Beitrag und den Blick von außen tragen sie zusammen mit den Partnerorganisationen vor Ort 
zur Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele bei. Die Suche nach innovativen Lösungen für lokale 
und globale Herausforderungen steht dabei im Vordergrund.  
 
Auf ihren Dienst im Ausland werden die Fachkräfte intensiv und spezifisch vorbereitet. Die während 
ihrer Dienstzeit erworbenen Erfahrungen und neuen Perspektiven geben sie auch nach dem Ver-
tragsende v.a. in ihrem Herkunftsland weiter und setzen sich für entwicklungspolitische Anliegen ein. 
Somit beschreibt das EhfG einen Dienst, der über eine Tätigkeit im Dienstland hinausgeht. 
Fachkräfte im Entwicklungsdienst wirken, indem sie 
  
• Partnerorganisationen und lokalen Strukturen mit fachlichen und methodischen Beiträgen zur 

Verfügung stehen,  
• Veränderungen vorrangig auf lokaler Ebene fördern und dort konkrete Entwicklungsbeiträge leis-

ten, 
• partnerschaftliche Kooperationen vertiefen, lokale Ownership und Handlungskompetenz stärken 
• gemeinsam mit Partnern neues Erfahrungswissen generieren, 
• und mit ihrem Blick von außen neue Sichtweisen ermöglichen, um dann gemeinsam neue Lösun-

gen zu entwickeln (produktive Fremdheit). 

 
Fachkräfte im Entwicklungsdienst leisten einen internationalen Dienst, der sich an folgenden Werten 
orientiert 
 
• gesellschaftliches solidarisches Engagement,  
• Gerechtigkeit und globales Gemeinwohl, 
• Dialog und Partizipation, Gewaltfreiheit, Toleranz und Partnerschaftlichkeit,  
• Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und politische Teilhabe, 
• Menschenrechte, Chancengleichheit und Überwindung von Diskriminierung.  

 
 
Fachkräfte im Entwicklungsdienst zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
 
• über die für die Aufgabe notwendige professionelle Ausbildung und Berufserfahrung verfügen 

und entsprechende Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz mitbringen, 
• integriert oder eng vernetzt mit Partnerorganisationen arbeiten und einen Beitrag zu den ge-

meinsam vereinbarten Zielen leisten, 
• bereit sind, sich auf die Menschen vor Ort und ihre Kulturen einzulassen, 



 
 
 
 

• die eigene Rolle reflektieren und sensibel für interkulturelle, gender-, und konfliktbezogene Fra-
gestellungen sind, 

• Veränderung anstoßen und sich selbst verändern lassen, 
• Perspektivwechsel ermöglichen, die neu gewonnenen Perspektiven in die eigene Herkunftsge-

sellschaft vermitteln und sich auch nach dem Dienst engagieren, 
• zu wechselseitigen Lernprozessen und globalem Dialog über gesellschaftliche Entwicklungen in 

Deutschland und weltweit beitragen. 

 

II. Praktische Ausgestaltung  
 
Die Tätigkeit mit Vertrag nach EhfG ist ein zeitlich befristeter Dienst im Rahmen eines Dienstvertrags. 
Verlängerungen sind möglich. Die Träger suchen Interessent*innen, die sich für mehrere Jahre ver-
pflichten, um mittelfristige Veränderungen vor Ort begleiten zu können. Die Mindestdauer eines 
Dienstes beträgt 12 Monate. In der Regel bewährt sich eine Vertragsdauer von drei bis sechs Jahren. 
 
Für ihren solidarischen Dienst erhalten die Fachkräfte ein angemessenes Unterhaltsgeld sowie Leis-
tungen zur sozialen Absicherung für sich und ihre mitausreisenden Familienangehörigen. Das BMZ 
setzt für die Leistungen eine Obergrenze, die regelmäßig angepasst wird. Die einzelnen Träger tragen 
die Verantwortung für die spezifische Ausgestaltung dieser Leistungen. 
 
 

III. Anwendung 
 
Das BMZ und die Träger des Entwicklungsdienstes sehen sich im Sinne der nachhaltigen Entwick-
lungsziele (SDG) und angesichts der Klimakrise besonders den Anliegen sozial-ökologischer Transfor-
mation, der gewaltfreien Konflikttransformation und dem Aufbau einer Kultur des Friedens verpflich-
tet.  
 
Gemeinsam mit Partnerorganisationen nutzen sie die Dienste von Fachkräften nach EhfG im Zivilen 
Friedensdienst und bei der Umsetzung von Entwicklungsvorhaben privater, kirchlicher und staatli-
cher Träger. 
 
 
 

Bonn, Mai 2023 


	I. Ziel und Aufgabe von Fachkräften im Entwicklungsdienst
	II. Praktische Ausgestaltung
	III. Anwendung

